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Der B-li'yerisciie Mi.llisfo1·präsldent 

M ii n c h e n, den 6. März J954 
An den 
Hel'l'n Präsidenten 
des Bayerischen Landtags 
Miinclten 

Betreff: 
EJ1twü~·f eines Dritten· und Vierten Gesetzes'~) 
zur Änclenmg und Ergänzung desBesoldungs
rechts 

Beilagen: 
2 Entwürfe mit Begründung 

Auf Grund Beschlusses des Ministerrats vom 
2. März 1954 unterbreite ich anliegend unter Bezug
nahnie auf die Landtagsheschliisse vom 23. Juiü 1953 
(Beilage 4285) und vom 6. Mai 1953 (Beilage 4100) 
die vorbezeichneten Gesetzentwürfe der Staatsregie
rung mit der Bitte um weitere verfassungsmäßige 
Behandlung.· 

· :bi"e Entwürfe sind gleichzeitig dem Bayerischen 
Senat mit der Bitte um Kenntnisnahme und etwaige 
gutachtliche Äußerung zugeleitet worden. 

(gez.) Dr. Ehurcl, 
Bayerischer Ministerpräsident 

*) Der Entwurf eines Vierieu Gesetzes zur Änderung· 
und Ergänzung des Besoldungsrechts ist gedruckt auf 
Beilage 5211. 

Entwurf eines Dritten Gesetzes 
zur Änderung uncl Ergänzung des Besolcluugsrechis 

A1·tikel 1 

Die Besoldungsor.dnung für die plamnäfligen Be
amten der Bayer. Staatsverwaltung - Anlage 1 zum 
Besoldungsangleichungsgesetz vom 27. März 1939 
(GVBL S. 59) in der Fassung des Zweiten Gesetzes 
zur Änderung und Ergänzung des Besoldungsrechts 
vom 28. April 1953 (GVBl. S. 45) wird wie folgt 
geändert: 

1. Es wird eiugefügt: 
a) in Besoldungsgruppe A Ja: 

„Amtsgerichtspräsidenten . als Leiter von Amts
gericltten rnit 40 bis· 59 richterlichen Plan
stellen, 

Oberstaatsanwalt als Leiter der Staatsanwalt
$chaft bei dem Landgericht München I", 

b) in Besoldungsgrup.p.e .A 1 b: 
· „Amtsgerichtsdirektoren6), 

Arbeitsgerichtsdirektoren, 
Finanzgerichtsdirektoren, 
Landgerichtsdirektoren6), 

Oberlandesgeric11tsräte, 
Oberstaatsanwälte6), .soweit nicht in der Besol

dungsgruppe A 1 a; 
. Sozialg;~~·ichtsdir.ektoren, 

11) Amtsgerichtsdirektoren als ständige Vertreter der Amtsgerichts
prlisidenten oder als Leiter von Amtsgerid1teu mit 15 bis 39 rid1-
terlid1en Planstellen, 
Landgerichtsdirektoren als ständige Vertreter der Laudgerichts-

lll'äsidci1ten bei Lnndg·crid1tcn mit 60 und mehr richtcr!id1cn 
'lans!cllcn im Bezhk, · 

Obcrstnatsnnwiilte als stiindige Vertreter der Gcncralslaals
anwülte oder als Leiter von S!aalsnnwaltscl1uften bei Lanclgericl1-
tcn mit 60 und mehr richterlichen Planstellen im Bezirk, 
erhalten eine unwiderrufliche und rul1eg·ehaltfähige Slellen
zülage von 600 Dll'f", 

c) in Besoldungsgruppe A 2 h: 
„Amtsgerichtsräte, so-weit nicht m der Besol

dungsgruppe A 2 c 2, 

Erste Staatsam1Tälte, 
Landgerichtsräte, smveit nicht 111 <ler Besol-

dungsgruppe A 2 c 2, 
Oberamtsrichter, 
Oberarheitsgericlitsräte7), 

0 berfinaiizgeri eh tsr äte, 
Obersozialgerichtsräte, 
Staatsanwälte, so-weit nicht 111 der Besoldungs
. gruppe A 2 c 2, 

') Beamte, die um 3L Mürz 1954 mit der Amtsbczcich.nunp ,Arbeits
gericl1tsdirnktor' oder ,Landesarbeitsgerich.tsdirekto"r im Am l 
waren, behalleu fiir ilue Person diese Amtsbezeichnung". 

cl) in Besoldungsgruppe A 2 c 2: 
„Amtsgerichtsräte, soweit nicht rn der Besol-

dungsgruppe A 2 b, 
Arbeitsgerichtsräte, 
Finanzgerichtsräte, 
Landgerichtsräte, soweit. nicht m der Besol

dungsgruppe A 2 h, . 
Sozialgerichtsräte, . 
Staatsanwälte, soweit nicht m der Besoldungs

gruppe A 2 b", 

e) in Besoldungsgruppe B 8: 
„Amtsgerichtspräsidenten als Leitei· von Amts

gerichten mit 60 und mehr richterlichen Plan
stellen, 

Landgerichtspräsidenten als Lei~er von Land
gerichten mit 60 und mehr richterlichen Plan
stellen im Bezirk,"; 

es wird gestrichen: 
u) ü~ Besoldüngsgrnppe A 1 b: 

„Direktoren der Oberversicherungsämter2),", - _ 

Fußnote 2. 
Artikel 2 

In der dem Reichsbesoldungsgesetz vom 16. De
zember 1927 (RGBL I S. 349) als Anlagen beigegebe
nen BesoldungsordnungenA (aufsteigende Gehälter) 
und B (feste Gehälter) in der Fassung der Anlagen 1 
und 4 zu dem Gesetz zur Ergänzung des Reidis
besoldungsrechts und des Reisekostenrechts vom 
30. März 1943 (RGBl. T S. 189) wird gestrichen: 
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a) in Besoldungsgruppe A 1 a: 
„Amtsgerichtspräsidenten als Leiter von Amts

gerichten mit mehr als 450 000 Einwohnern im 
Bezirk, soweit nicht in den Besoldungsgrup
pen B 7 a und B 81),", 

Fuf!note 1, 

b) in Besoldungsgruppe A 1 b: 
„Amtsgerichtsdirektoren als Leiter von Amts

gerichten mit mehr als 175 000 Einwohnern im 
Bezirk1), 

Landgerichtsdirektoren2), 

als Abteilungsleiter bei den Oberlandesgerich
ten2), 

Oberstaatsanwälte 
als Leiter von Staatsanwaltschaften bei Land

gerichten mit mehr als 400 000 Einwoh
nern Üp_ Bezirk, soweit deren Präsidenten 
in der Besoldungsgruppe B 8 stehen", 

Fußnote 1, 
Fuf!note 2, 

c) in Besoldungsgruppe A 2 h: 
„Amtsgerichtsdirektoren, soweit nicht in der Be

soldungsgruppe A 1 b1), 
Landgerichtsdirektoren, soweit nicht in der Be

soldungsgruppe A 1 b, 
Oberlandesgerichtsräte2) s), 
Oberstaatsanwälte, soweit nicht in der Besol- · 

dungsgruppe A 1 b", 
Fuf!uote 1, 
Fußnote 2, 
Fußnote 3, 

d) in Besoldungsgruppe A 2 c 1: 
„Erste Staa tsanwälte1), 

Oberamtsrichter1) ", 

e) in Besoldungsgruppe A 2 c 2: 
'" „Amtsgerichtsräte, 

Landgerichtsräte, 
Staatsanwälte,", 

f) in Besoldungsgruppe B 8: 
„Landgerichtspräsidenten bei Gerichten mit mehr 

als 400 000 Einwohnern im Bezirk, soweit nicht 
in den Besoldungsgruppen B 7 a und B 7 b1),", 

Fußnote 1. 

Artikel 3 

Das Besoldungsdienstalter der Beamten, die 
durch dieses Gesetz in eine andere Besoldungs
gruppe übergeführt werden, ist so festzusetzen, wie 
wenn die Beamten am Tage des lnkrafttretens die· 
ses Gesetzes in ihre neue Besoldungsgruppe beför
dert worden wären. 

Einweisungen in die im Zusammenhang mit die
sem Gesetz im Haushalt :1954 gehobenen oder neu 
geschaffenen Planstellen erfolgen his zum 31. De
zember 1954 rückwirkend auf den Tag des Inkraft
tretens dieses Gesetzes. 

Artikel 4 

Das Staatsministerium der Finanzen wird er
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Staatsrninistew 
rium der Justiz die zur Ausführung dieses Gesetzes 
erforderlichen Verwaltungsvorschriften zu· erlassen. 

Artikel 5 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1954 in Kraft. 

Begründung 

Die zur Zeit gültige Besoldungso!'dnung für die Be• 
amten der Bayer. Staatsverwaltung findet sich für die 
Beamten der früheren bayerischen Landesverwaltungen 
in der Anlage 1 zum Besoldungs-Angleichungsgesetz vom 
27. März 1939 (GVBI. S. 59) in der Fassung· des Zweiteli 
Gesetzes zur 1\nderung und Ergänzung des Besoldungs
l'echts vom 28. April 1953 (GVBI. S. 45). Die Besoldungs
ordnung für die Beamten der früheren Reichsverwaltmb 
gen dagegen ist in der Anlage 1 des Reichsbesoldungs
gesetzes vom 16. Dezember 1927 (RGBI. 1 S. 349) in der 
Fassung des Reichsgesetzes vom 30. März 1943 (RGBI. I 
S. 189) zu finden. 

Bis zur Bekanntmachung des bayerischen Besoldungs
.g·esetzes nach der Ermächtigung in Art. 9 des Gesetzes 
vom 28. April 1953 (GYBI. S. 45) müssen daher Änderun
gen der Besoldungsordnung in der Weise erfolgen, dafi 
alle Neuerungen in die bayerische Besoldungsordnung 
einzufügen sind, während die entsprechenden Streichun
gen zum Teil in der bayerischen Besoldungsordnung 
(Art. 1 Ziff. 2) und zum anderen Teil in der früheren 
Reichsbesoldungsordnung vorzunehmen sind (Art. 2). 

Zu Art. i: 

Die Änderungen der Besoldungsordnung A 'bringen 
die Neuregelung de1· Besoldung für die Richter und 
Staatsanwälte der Justizverwaltung und die Richter der 
Finanz-, Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit. 

Zur Verbesserung der Richterbesoldung sind vor
gesehen: 

.1. Die Hebung· von 300 Eingangsstellen füt 
Richter und Staatsanwälte 
in Bes.Gr. A 2 c 2 (4800-8400) in die 
Bes.Gr. A 2 b (7000-9700) zuin Zwecke 
der Beförderung bewährte!' Richter und 
Staatsanwälte ohne Änderung der Auf
gaben, Dienstpostenbewertung u. Amts" . 
bezeichnung. Bei einem durchschnitt-

. liche1i Mehraufwand von 1820 DM ergibt 
sich ein jährlicher, Mehraufwand von 546 000 DM. 

2. Die 0 b e r am t s r i c h t e r u u d E r -
s t e n S t a a t s a n w ä 1 t e werden von 
Bes.Gr. A 2 c 1 (4800-8800) gleichfalls in 
die Bes.Gr. A 2 b (7000-9700) gehoben. 

Bei 121 in Frage kommenden Beamten 
und einem durchsclmittlichen Mehrauf
wand von 900 + 400/o = 1260 DM ergibt 
sich hiefi.ir ein jährlicher Gesamtauf-
wand von 152 000 DM. 



3. Die A m t s g e r i c h t s d i r e k t o -
ren, Landgerichtsdirekto
ren, Oberstaatsanwälte und 
0 b er 1 an cl e s g e r i c h t s r ä t e wer
clel1 von Bes.Gr. A 2 h (7000-9700) in die 
Bes.Gr. A 1 h (6200-10600) gehoben und 
erhalten dadurch den· Wohnungsgeld
zuschufl II. 

Bei 257 in Frage kommenden Beamten 
und einein durchschnittlichei1 Mehrauf
wand von etwa 1660 DM beträgt der 
jähdiche Gesamtmehrauf-
w an d 427 000 DM. 

4. Zur Wahrung des bisherigen Abstandes 
sollen die bisher in Bes.Gr. A 1 b einge
stuften Amtsgerichtsdirektoren, Land
gerichtsdirektoren und Oberstaatsan
wälte eine Zulage von 600 DM jährlich 
erhalten. 

Die M e h i· a u f w e n d u n g e n für 
diesen verhältnismäßig kleinen Kreis 
von 16 Personen betragen jährlich 13 440 DM. 

5. Außerdem werden noch 10 Hebungen 
von Bes.Gr. A 2 c 2 nach Bes.Gr. A 2 b 

. und 10 weit.ere Hebungen von Bes.
Gr. A 2 b in die Bes.Gr. A 1 b durch
geführt. Die Mehrkosten hiefür hetra-
geli rund 40 000 DM. 

Die gesamten Mehrausg·aben für die 
vorgesehenen Maßnahmen zur Verbes
serung der Beförderungsverhältnisse in 

·der a 11 g e m ein e n J u s t i z v e r -
w alt u n g betragen daher 1 178 440 DM. 

Diese Maßnahmen sind zum Ausgleich der in der 
Richterlaufbahn gegenüber der Verwaltungslaufbahn un
g·ünstigen Beförderungsverhältnisse gerechtfertigt aber 
auch ausreichend. Sie entsprechen auch dem Beschluß des 
Bayerischen Landtags vom 23. Juni 1953 (Beilage 4285), 
der ausdrücklich von einer „infolge geringerer Beförde
rungsmöglichkeiten bestehenden Benachteiligung eines 
TeUes der bayerischen Richter und Staatsanwälte" und 
deren Beseitigung durch „Schaffung neuer Beförderungs
stellen~'. spricht. 

Der Gesetzentwurf hat den unbestreitbaren Vorteil, 
daß die Richterbesoldung ohne Eingriff in das Gefüge 
der bisherigen Besoldung des höheren Dienstes verbes
sert werden kann. Er wahrt die Einreihung der Richter 
und Staatsanwälte in die tragenden Besoldungsgruppen 
des höheren Dienstes, stört die Besoldung·ssystematik 
nicht und schließ.t Berufungen anderer Beamtengruppen, 
insbesondere der Juristischen Verwaltungsbeamten aus. 
Für die Richter der übrigen Gerichtsbarkeiten werden 
nur g·eringfügige 1\nderungen hauptsächlich uuf dem Ge
biete des Stellenplanes erforderlich werden, da dort die 
Beförderungsverh.ältnisse im allgerneineli günstiger lie
gen als im Ber.eich der Justizverwaltung', soweit nicht 
überhaupt unterschiedliche Verhältnisse gegeben sind. 
Die Richter der Finanz-, Sozial- und Arbeitsgerichte sind 
in den Gesetzentwurf einbezogen. Bei der Verwaltung·s
g·erichtsbarkeit ist keine. l'i.nderung der Besoldungsord-
nung veranlaßt.· . . . .. 

Für die Richter . unct" 'Staats~nwälte bring( die vor
gesehene Regel.ung_ eine so beträchtliche Verbesserung 
ihrer Beförderui1gsverhältnisse, dafl sie wohl damit zu
frieden sein kö_nl1~n:".· Nach der Neuregelmig _treffen in 
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der Justizverwaltung auf 54°/o Eingangsstellen 460/o Be
förderungsstellen in den Besolclurigsgruppen A 2 b-A 1 a. 
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Spitzenstellen 
der Besoldungsordnung B kann damit gerechnet werden, 
daH etwa flir je 1 Eingangsstelle auch je eine Beförde
rungsstelle zur Verfügung steht. Da die Beamtenschaft 
während ihrer Di~nstzeit altersschichtungsmäfüg von un
ten nach oben ehe vorhandenen Stellen durchwandert, 
bedeutet dies, daH jeder nur durchschnittlich qu11lifizierte 
J urfät in der allg·emeinen Justizverwaltung begründete 
Aussicht hat, mindestens die Besoldungsgruppe .A 2 h zu 
erreichen. Dies entspricht auch den Verhältnjssen in der 
übrigen Staatsverwaltung, in der aber die große. Masse 
der Beamten mit der Befähigung zum Richteramt höch
stens den Oberregierungsrat eneichi. 

Die finanziellen Auswirkungen halten sich in trag
baren Grenzen. Der Entwurf wird nur etwa ein Drittel 
der Mehramgaben des Initiativantrages Dr. Fis eher 
und nicht einmal die Hälfte der Mehrausgaben verur
sachen, die entstehen würden, wenn man die Richter-

. besoldung nach dem Vorbild von Hamburg und Hessen 
regeln würde. 

ZuArt.2: 

Die Bestimmung enlhält die den in Art. 1 vorgese
henen .Änderungen entsprechenden Streichungen in de1 
früheren Reichshesolclungsorclnung. 

ZuA1·t.3: 

Da die Neuregelung· der Richterbesolduuo· vorwie 
gend im Wege der Verbesserung der Beförde1~ungsmög· 
lichkeiten erfolgt, mu fl die Auswahl des für die neu· 
geschaffenen oder gehobenen Stelien in Frage kommen· 
den Personenkreises zum großen Teil nach Qualifika. 
tionsgrundsätzen erfolgen. Deshalb ist es geboten, dil 
Regelung des sich ergebenden neuen Besoldungsdienst· 
alters nach den hergebrachten Grundsätzen der Festset
zung des Besoldung·sdienstalters im Falle der Beförde· 
rung zu treffen. · 

Die Durchführung des Gesetzes setzt in erheblichem 
Umfang Verbesserung'en des Stellenplanes voraus. Diese 
sind im ·w ege einer Ergänzungsvorlage zum Haushalts
voranschlag· 1954 vorgesehen. Es ist anzunehmen, daß bis 
zum Ablauf des Kalenderjahres 1954 der größte Teil aller 
in Frage kommenden Verbesserungen in der Besoldung 
der Richter durchgeführt sein wird. Soweit daher Ein
weisung·en in neu zu beschaffende oder zu hebende Plan
stellen bis 31. Dezember 1954 erfolgen, sind· diese rück
wirkend auf den Tag des Inkrafttretens des Gesetzes vor
zunehmen. Für Maßnahmen, die erst nach diesem Z'eit
punkt erfolg·en, besteht clageg·en keine Veranlassung, 
Ausnahmen von den Regelvorschriften über die Rückwir
kung· von Einweisungen in Planstellen zuzulassen. 

ZuAri.5: 

Die Richterschaft soll ab 1. April 1954 in den Genuß 
der vorgesehenen Besolclungsverbesserung·en auch dann 
kommen, wenn dazu erst die stellenplanmäf!igen Voraus
setzungen geschaffen werden müssen. Eine entsprechende 
Ergfü1zungsvorlage zum Haushaltsvoranschlag 1954 wird 
eingebracht"werclen, sobald die endg·ültige Fassung des 
Gesetzes abzusehen ist. · · 

Eine Rückwirkung auf das Haushaltsjahr 1953 mufl 
mit Rücksicht auf die Haushaltslage unterbleiben. 

Die Deckung für die durch den Vollzug des Gesetzes 
erforderlichen Mehraufwendung·en muH nachträg·lich bei 
der Verabschiedung des Haushalts 1954 erst geschaffen 
11'erden:" · · 




